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I. Anfrage 

Wir konnten der Medienmitteilung vom 21.07.2023 entnehmen, dass es nun endlich mit dem 

Thema Dreifachturnhalle auf dem Campus Areal Schwarzsee weiter gehen soll. 

Wie der Botschaft weiter zu entnehmen ist, soll der Bau dieser Dreifachturnhalle es ermöglichen, 

mehrere grosse Gruppen gleichzeitig aufzunehmen. 

Der Staatsrat will das Gleichgewicht zwischen der Nutzung durch Zivildienstleistende und dem 

Betrieb eines kantonalen Sport- und Freizeitzentrums wahren. 

Der Campus war in den letzten Jahrzehnten regelmässiger Austragungsort des weit über die 

Kantonsgrenzen hinaus bekannten und einzigen Bergschwingfestes in der Südwestschweiz. Die 

grosse Bedeutung dieses Anlasses in der Schwingwelt ist auch für den Tourismus und die Bekannt-

heit der Region und des ganzen Kantons sehr wichtig. Dieser Anlass ist ein Zuschauermagnet, der 

Leute aus der ganzen Schweiz anlockt. Dieser Anlass sollte auch in Zukunft stattfinden können. 

Wir gelangen mit folgenden Fragen an den Staatsrat: 

1. Wie sieht die Zukunft des prestigeträchtigen Schwing- und Älplerfestes Schwarzsee auf dem 

Campus Areal Schwarzsee aus? 

2. Kann der bisherige Austragungsort auch in Zukunft benützt werden, trotz einer ersten negativen 

Antwort im Oktober 2022 an das OK? 

3. Um Planungssicherheit für die Organisatoren zu gewähren, ist es möglich einen langfristigen 

Austragungsvertrag abzuschliessen? 

4. Könnte mit einem langfristigen Austragungsvertrag und der damit verbundenen Benutzung der 

bestehenden Infrastruktur eine Win-Win-Situation entstehen, die den Organisatoren wie dem 

Kanton Sicherheit bietet? 

5. Gibt es in der zukünftigen Dreifachturnhalle einen Mehrzweckboden, der für Sportanlässe und 

für andere Veranstaltungen benutzt werden kann? 
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Wir danken dem Staatsrat schon jetzt für die zeitnahe Beantwortung unserer Fragen und hoffen 

sehr, dass das Schwing- und Älplerfest Schwarzsee auch weiterhin an seinem alten und 

einzigartigen Standort ausgetragen werden kann. 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat unterstützt die Durchführung des Schwing- und Älplerfestes in Schwarzsee, da es für 

unseren Kanton von beträchtlicher Bedeutung ist. Der Fortbestand der Veranstaltung ist angesichts 

ihrer Bekanntheit und Beliebtheit zentral. 

Der Staatsrat erinnert weiter daran, dass das Areal, auf dem das Schwing- und Älplerfest bisher 

stattfand, für über 450 000 Franken aufgewertet wurde (Einebnung, Rasenbegrünung usw.), damit 

es den Benutzerinnen und Benutzern des Campus zur Verfügung gestellt werden kann. Es ist 

deshalb wichtig, dass die Vereinbarkeit der Veranstaltung mit dem Betrieb des Campus diskutiert 

und eine für alle Akteure annehmbare Lösung gefunden wird. Der Staatsrat hat dies entschlossen in 

Angriff genommen. 

Nach diesen Ausführungen beantwortet der Staatsrat die gestellten Fragen wie folgt: 

1. Wie sieht die Zukunft des prestigeträchtigen Schwing- und Älplerfestes Schwarzsee auf dem 

Campus Areal Schwarzsee aus? 

Unterkünfte und andere Räumlichkeiten wie Theorieräume und Garderoben können den 

Schwingenden ohne Weiteres auch in Zukunft zur Verfügung gestellt werden. Die Durchführung 

des Schwing- und Älplerfestes wird dadurch nicht in Frage gestellt. Hingegen haben bereits 

zahlreiche Gespräche über den Standort der Arena bei der nächsten Austragung stattgefunden. Da 

die Dreifachturnhalle neu am Standort der alten Turnhalle geplant ist, verkleinert sich der Platz für 

die Veranstaltung noch einmal beträchtlich. 

Unterdessen hat der Grosse Rat im November einem Kompromiss zugestimmt, damit sich das 

Schwing- und Älplerfest weiterhin mit den sportlichen Aktivitäten des Campus vereinbaren lässt. 

Geplant ist der Bau eines zusätzlichen Aussensportplatzes für den Campus, der sicherstellen soll, 

dass die Nutzung des Campus und das Fest nebeneinander Platz finden. 

2. Kann der bisherige Austragungsort auch in Zukunft benützt werden, trotz einer ersten negativen 

Antwort im Oktober 2022 an das OK? 

Wie in der Antwort auf die vorige Frage erwähnt, wurde ein Kompromiss gefunden, der vorsieht, 

die zukünftige Durchführung des Schwingfestes mit dem Bau eines neuen Sportplatzes auf dem 

Parkplatz oder an einem Ort ganz in der Nähe des Campus sicherzustellen. 

3. Um Planungssicherheit für die Organisatoren zu gewähren, ist es möglich einen langfristigen 

Austragungsvertrag abzuschliessen? 

Dies wird möglich sein, sobald das Bauprojekt für den zusätzlichen Sportplatz lanciert und von den 

beteiligten Parteien genehmigt wurde. 
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4. Könnte mit einem langfristigen Austragungsvertrag und der damit verbundenen Benutzung der 

bestehenden Infrastruktur eine Win-Win-Situation entstehen, die den Organisatoren wie dem 

Kanton Sicherheit bietet? 

Das Projekt des neuen Aussensportplatzes auf dem Gelände des Campus muss noch mit der 

Gemeinde Plaffeien besprochen werden. Sollte sich das Projekt konkretisieren, wäre die 

Ausgangssituation eine ganz andere, da beide Akteure, das heisst der Campus Schwarzsee und das 

Schwing- und Älplerfest, mehr Möglichkeiten hätten. 

5. Gibt es in der zukünftigen Dreifachturnhalle einen Mehrzweckboden, der für Sportanlässe und 

für andere Veranstaltungen benutzt werden kann? 

Die zukünftige Dreifachturnhalle wird über einen Sportbelag verfügen. Mit einer Abdeckung zum 

Schutz des Bodens werden jedoch auch Veranstaltungen möglich sein. Übrigens kann der 

bestehende gedeckte Sportplatz bereits für andere Aktivitäten genutzt und sogar mit grossen 

Kantinen vergrössert werden. Das Schwing- und Älplerfest hat im Übrigen bereits von dieser 

Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
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